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Beklagte deswegen unter dem Gesichtspunkt der Irreführung 
der angeschriebenen Verbraucher auf Unterlassung in Anspruch. 
Weiter verlangt er die Versendung von Berichtigungsschreiben 
an die Empfänger der Schreiben gemäß Anlage K 1 sowie die 
Erstattung einer Abmahnpauschale. Die Klageschrift wurde 
am 26. 10. 2016 zugestellt. Im Übrigen wird auf die tatsäch-
lichen Feststellungen im angefochtenen Urteil Bezug genom-
men (§ 540 I 1 ZPO), mit dem das Landgericht die Beklagte 
antragsgemäß verurteilt hat,

a) 	 es bei Meidung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu unter-
lassen, im Rahmen geschäftlicher Handlungen gegenüber 
Verbrauchern den Eindruck zu erwecken, dass in laufenden 
Wärmelieferungsverträgen einseitig durch die Beklagte eine 
Änderung der Preisänderungsregelung vorgenommen werden 
kann, wenn dies geschieht wir in der Anlage K 1 wiedergegeben;

b) 	 den Empfängern der Schreiben mit dem in Anlage K 1 
wiedergegebenen Inhalt ein Berichtigungsschreiben zu senden, 
in dem die Verbraucher darüber informiert werden, dass die im 
Schreiben mitgeteilte Änderung der Preisänderungsregelung 
unwirksam ist;

c) 	 an den Kläger 214,- EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 26. 9. 2016 zu 
zahlen.

Mit der hiergegen eingelegten Berufung macht die Beklagte 
im Wesentlichen geltend, das angegriffene Schreiben enthalte 
schon keine nachprüf bare Angabe im Sinne von § 5 UWG, 
da die Frage der Befugnis zur einseitigen Änderung einer 
Preisänderungsklausel zumindest rechtlich umstritten sei. Im 
Übrigen sei sie zur einseitigen Änderung der Preisänderungs-
regelung befugt gewesen; dies ergebe sich insbesondere aus 
der Regelung des § 4 Abs. 2 AVBFernwärmeV. Sie sei auch auf 
die Möglichkeit zur kurzfristigen Änderung des Preissystems 
angewiesen, um auf Änderungen in der Kostenstruktur reagie-
ren zu können. Außerdem wiederholt die Beklagte die Einrede 
der Verjährung.

Aus den Gründen:

II.	 Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg.

1.	 Streitgegenstand des Verfahrens ist nach dem gestellten 
Unterlassungsantrag allein die Frage, ob die Beklagte befugt 
ist, Preisänderungsregelungen in bestehenden Versorgungs-
verträgen – wie geschehen mit der in Bezug genommenen 
konkreten Verletzungsform (Anlage K 1) – einseitig zu ändern. 
Zwar ist Bestandteil der Anlage K 1 auch die geänderte Preis-
änderungsregelung selbst, deren inhaltliche Rechtfertigung der 
Kläger „hilfsweise“ ebenfalls in Abrede stellt (S. 5 der Beru-
fungserwiderung vom 12. 9. 2018). Der verallgemeinernde Teil 
des Klageantrages stellt jedoch unmissverständlich klar, dass sich 
das Unterlassungsbegehren allein gegen die einseitige Änderung 
der Preisänderungsklausel richtet (vgl. zum Verständnis eines 

Senat, Urt. v. 17. 6. 1994 – V ZR 204/92, NJW 1994, 2947 
[2948]). Die Belastung des ganzen Grundstücks mit einer 
Grunddienstbarkeit erfordert nach dem zuvor Gesagten nur 
die Einigung des Berechtigten mit allen Wohnungs- bzw. 
Teileigentümern und die Eintragung der Belastung in alle für 
die jeweiligen Miteigentumsanteile gebildeten Wohnungs- 
bzw. Teileigentumsgrundbücher (mit Ausnahme des etwaigen 
herrschenden Wohnungs- bzw. Teileigentums). Ist diese Ein-
tragung – wie hier – erfolgt, so ist das Recht materiell-rechtlich 
entstanden, auch wenn bei der Eintragung Ordnungs- bzw. 
Verfahrensvorschriften über die Führung der Wohnungs-
grundbücher nicht beachtet wurden. Das Fehlen des nach § 4 
Abs. 1 WGV vorgeschriebenen Gesamtvermerks führt folglich 
nicht zur Unwirksamkeit der Belastung des nach dem Woh-
nungseigentumsgesetz aufgeteilten Grundstücks mit einer 
Grunddienstbarkeit.

III.	 Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 FamFG, die Fest-
setzung des Gegenstandswerts auf § 61 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung 
mit § 36 Abs. 1 und 3 GNotKG.

AVBFernwärmeV §§ 4, 24, 32; UWG §§ 3, 5, 8; BGB § 315

1.	 Ein Fernwärmeversorger ist nicht berechtigt, eine mit 
seinen Kunden vertraglich vereinbarte Preisänderungs-
klausel einseitig durch öffentliche Bekanntmachung zu 
ändern; eine solche Befugnis ergibt sich insbesondere 
nicht aus § 4 Abs. 2 AVBFernwärmeV. Eine an die Kun-
den gerichtete Mitteilung über eine auf diese Weise vor-
genommene Änderung ist irreführend (§ 5 UWG). 

2. 	 In dem in Ziffer 1 genannten Fall kann ein Ver-
braucherschutzverband den Fernwärmeversorger auf 
Unterlassung künftiger Mitteilungen und auf Versen-
dung eines Berichtigungsschreibens an die Kunden in 
Anspruch nehmen. 

(Leitsätze des Gerichts)

OLG Frankfurt/Main, Urt. v. 21. 3. 2019 – 6 U 190/17
Vorinstanz: LG Darmstadt, Urt. v. 5. 10. 2017 – 15 O 111/16

Zum Sachverhalt:

I.	 Die Beklagte, ein Fernwärmeversorger, hat mit ihren 
Kunden Belieferungsverträge wie aus Anlage K 2 ersichtlich 
geschlossen, die auch eine Preisänderungsregelung (Anlage K 3) 
enthalten. Mit Schreiben vom 21. 9. 2015 (Anlage K 1) teilte sie 
ihren Kunden mit, dass sie zum 1. 10. 2015 das Preissystem und 
die Preisänderungsregelung durch öffentliche Bekanntmachung 
ändern werde. Der klagende Verbraucherschutzverband ist 
der Auffassung, dass die einseitig vorgenommene Änderung 
der Preisänderungsregelung unwirksam sei, und nimmt die 



Rechtsprechung 18CuR 01- 2019

allgemeinen zivilrechtlichen Grundsätzen Verträge grundsätzlich 
nur durch übereinstimmende Erklärungen der Vertragspartner 
geändert werden können, bedarf es zur Begründung eines ein-
seitigen Änderungsrechts durch einen der Vertragspartner einer 
besonderen – gesetzlichen oder vertraglichen – Regelung. Eine 
solche Ausnahmeregelung besteht im vorliegenden Fall nicht.

(1)	 Aus § 4 Abs. 2 AVBFernwärmeV lässt sich entgegen der 
von der Beklagten angeführten gegenteiligen Auffassung im 
Schrifttum (vgl. die Nachweise in der Berufungsbegründung 
vom 31. 1. 2018, S. 42) eine Befugnis zur einseitigen Änderung 
von Preisänderungsregelungen nicht ableiten.

Nach dieser Vorschrift werden Änderungen der allgemeinen 
Versorgungsbedingungen (zu denen auch die Preisregelungen 
gehören) „erst nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam“. Bereits 
der Wortlaut spricht dafür, dass die Vorschrift nicht die mate-
riellen Voraussetzungen für die Wirksamkeit von Änderungen 
der Versorgungsbedingungen regelt, sondern lediglich eine 
(weitere) formelle Voraussetzung für das Wirksamwerden derar-
tiger Änderungen aufstellt. Wollte man dies anders sehen und 
dem Versorger bereits auf Grund von § 4 Abs. 2 AVBFernwärmeV 
die Befugnis beispielsweise zur einseitigen Preisänderung 
zubilligen, bedürfte es zur Durchsetzung einer Preisände-
rung keiner Vereinbarung von Preisänderungsklauseln. § 24 
Abs. 4 AVBFernwärmeV enthält jedoch Anforderungen an die 
Ausgestaltung von Preisänderungsklauseln und setzt deren 
Erforderlichkeit damit voraus.

Entgegen der Ansicht der Beklagten kann auch nicht angenom-
men werden, dass der Wille des Gesetzgebers eindeutig auf 
ein einseitiges Änderungsrecht von Preisanpassungsklauseln 
gerichtet war. In der Begründung des Regierungsentwurfs zu 
§ 4 Abs. 1 heißt es: „Auf diese Weise wird sichergestellt, dass 
sich Änderungen der Versorgungsbedingungen, soweit die Ver-
ordnung diese zulässt (z. B. technische Anschlussbedingungen), 
ohne entsprechende Kündigung der laufenden Verträge nach 
öffentlicher Bekanntgabe (Absatz 2) vollziehen können.“ Zu 
Abs. 2 heißt es: „Preisanpassungen können sich über Preis-
gleitklauseln vollziehen“ (vgl. BR-Drs. 90/80, abgedruckt bei 
Witzel/Topp, Allgemeine Versorgungsbedingungen für Fern-
wärme, 2. Aufl. (1997), S. 241). Dass die „Preisgleitklausel“ 
selbst einseitig geändert werden kann, lässt sich daraus nicht 
ableiten (a. A. Witzel/Topp, S. 77 [zu § 4 AVBFernwärmeV] 
m. w. N.).

Ohne Erfolg beruft sich die Beklagte im Schriftsatz vom 
25. 1. 2019 für ihre abweichende Rechtsauffassung auf die Ent-
scheidung des OLG Düsseldorf vom 7. 2. 2018 (I-27 U 2/17, 
CuR 2018, 108). Ob das Oberlandesgericht Düsseldorf in der 
Entscheidung die Auffassung vertritt, der Fernwärmeversorger 
könne nach § 4 Abs. 2 AVBFernwärmeV die Preisänderungs-
klausel bestehender Verträge einseitig im Wege der öffent-
lichen Bekanntmachung ändern, ist nicht vollständig klar. 
Vielmehr heißt es dort, es sei möglich, den Vertrag durch Aus-
übung des Kündigungsrechts zu beenden und anschließend einen 
neuen Vertrag zu schließen oder die Preisänderungsklausel im 

solchen Unterlassungsantrages BGH, Urt. v. 5. 11. 2015 – I ZR 
182/14, GRUR 2016, 521 [Rdnr. 20, 21] – Durchgestrichener 
Preis II).

2.	 Dem Kläger steht der geltend gemachte Unterlassungs-
anspruch (Tenor zu 1 a des angefochtenen Urteils) aus § 3 
Abs. 1, § 5 Abs. 1 Nr. 7, § 8 Abs. 1, 3 Nr. 3 UWG zu, da das 
beanstandete Schreiben (Anlage K 1) unwahre Angaben über 
die Rechte des Verbrauchers enthält, die auch geeignet sind, die 
geschäftliche Entscheidung der angeschriebenen Fernwärme-
kunden zu beeinflussen.

a)	 Die Beklagte erweckt mit dem Schreiben K 1 bei ihren 
Kunden den Eindruck, zu der vorgenommenen einseitigen 
Änderung der bisher bestehenden Preisänderungsregelung be-
fugt zu sein. Hierbei handelt es sich um eine Angabe im Sinne 
von § 5 Abs. 1 UWG, weil die damit verbundene Aussage über 
die vertragliche Situation des angeschriebenen Verbrauchers 
einer Überprüfung auf ihre sachliche Richtigkeit zugänglich ist. 
Dies gilt unabhängig davon, ob die insoweit zu überprüfende 
Rechtsfrage nicht einfach zu beurteilen ist und in Recht-
sprechung und Literatur uneinheitlich beantwortet wird. Es 
besteht kein Anlass, konkrete Aussagen über die Rechtslage 
anders zu bewerten als Aussagen über tatsächliche Verhältnis-
se, deren Richtigkeit ebenfalls fachlich umstritten sein kann.

b) 	 Die in dem Schreiben gemäß Anlage K 1 enthaltene Anga-
be ist unzutreffend, weil die Beklagte unter den hier gegebenen 
Voraussetzungen zu einer einseitigen Änderung der in den 
Versorgungsverträgen enthaltenen Preisänderungsklausel nicht 
befugt war.

aa) 	Der VIII. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in der 
Entscheidung vom 19. 7. 2017 (VIII ZR 268/15, NJW-RR 
2017, 2000 = CuR 2017, 58) in Rdnr. 57 ausgeführt, dass An-
sprüchen des Versorgers aus einem Fernwärmebezugsvertrag 
eine geänderte Preisänderungsregelung nur dann zugrunde ge-
legt werden kann, wenn diese Preisänderungsregelung gemäß 
§§ 145 ff. BGB durch aufeinander bezogene korrespondierende 
Willenserklärungen der Parteien (Angebot und Nachfrage) Ver-
tragsbestandteil wurde und – sollte dies der Fall sein – die 
Preisänderungsregelung auch inhaltlich den Anforderungen des 
§ 24 AVBFernwärmeV gerecht wird. Demzufolge ist ein Fern-
wärmeversorgungsunternehmen zu einer einseitigen Änderung 
der Preisänderungsregelung nicht befugt.

Entgegen der Auffassung der Beklagten kann nicht angenom-
men werden, der Bundesgerichtshof habe bei dieser – mit keiner 
näheren Begründung versehenen – Einschätzung die zugrunde 
liegenden rechtlichen Fragen nicht vollständig geprüft. Bei der 
in Rede stehenden Aussage in den Urteilsgründen handelt es 
sich nicht um ein obiter dictum, sondern um die Anweisung an 
das Berufungsgericht, wie nach der vorgenommenen Zurück-
verweisung weiter zu verfahren sei.

bb) 	Im Übrigen teilt der erkennende Senat die im genannten 
Urteil des Bundesgerichtshofs dargelegte Einschätzung. Da nach 
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zende Änderung der Kostenstruktur eintreten, kann die Beklagte 
notfalls auf den Weg einer außerordentlichen, d. h. kurzfristige-
ren Änderungskündigung zurückgreifen. Ob im Streitfall eine 
derartige Konstellation gegeben war, kann dahinstehen, da die 
Beklagte diesen Weg nicht gewählt hat.

(2)	 Ebenso wenig enthält § 24 Abs. 4 AVBFernwärmeV eine 
geeignete Grundlage zur einseitigen Änderung einer vertrag-
lich vereinbarten Preisänderungsregelung. Die Vorschrift geht 
von einer vertraglich vereinbarten Preisänderungsklausel aus 
und stellt Anforderungen an die inhaltliche Angemessenheit 
(Satz 1) und die formelle Transparenz (Satz 2) einer solchen 
Preisänderungsklausel. Daraus lässt sich eine Befugnis zur einsei-
tigen Änderung der vereinbarten Klausel durch den Versorger 
nicht ableiten.

(3) 	 Die Beklagte hat auch nicht in den mit ihren Kunden 
abgeschlossenen Versorgungsverträgen vereinbart, dass eine 
Änderung der Preisänderungsregelungen allein von der Be-
kanntmachung nach § 4 Abs. 2 AVBFernwärmeV abhängt. In 
Ziffer 8 ihrer AGB (Anlage K 2) wird die AVBFernwärmeV ledig-
lich zum Vertragsbestandteil gemacht. Wenn es in Ziffer 10.1 
heißt, die Bedingungen des Versorgungsverhältnisses könnten 
„nach Maßgabe der AVBFernwärmeV durch öffentliche Be-
kanntmachung geändert werden“, kann darin ebenfalls keine 
von den allgemeinen Grundsätzen und Regelungen abwei-
chende Vereinbarung über die materiellen Anforderungen an 
eine Änderung der Preisregelung gesehen werden. Im Übrigen 
hielte die in einer AGB enthaltene Regelung, wonach der Ver-
wender eine vereinbarte Preisänderungsklausel nach Belieben 
durch öffentliche Bekanntmachung ändern könnte, einer Inhalts-
kontrolle nicht stand, da sie den Verbraucher unangemessen 
benachteiligt (§ 307 Abs. 1 BGB).

(4) 	 Weiter ergibt sich ein einseitiges Änderungsrecht der Be-
klagten auch nicht aus § 315 BGB. Die Vorschrift setzt voraus, 
dass einer Partei vertraglich ein Leistungsbestimmungsrecht ein-
geräumt worden ist. Sie regelt sodann, dass dieses Leistungs-
bestimmungsrecht nur nach billigem Ermessen ausgeübt werden 
darf (Abs. 1), und wie die Ausübung dieses Ermessens über-
prüft werden kann (Abs. 3). Der Regelung kommt daher bei 
Preisanpassungen auf der Grundlage von Preisänderungsklauseln 
eine Bedeutung nur insoweit zu, als die auf der Grundlage einer 
(nach § 24 Abs. 4 AVBFernwärmeV angemessenen und trans-
parenten) Preisänderungsklausel vorgenommene Preisänderung 
auch konkret der Billigkeit entsprechen muss. Daraus lässt sich 
nicht entnehmen, dass die Vertragspartei etwa auch berech-
tigt sein soll, die vereinbarte Preisänderungsklausel selbst nach 
billigem Ermessen einseitig zu ändern.

(5) 	 Schließlich liegt auch kein Fall vor, in dem wegen Un-
wirksamkeit einer getroffenen Preisänderungsregelung dem 
Versorgungsunternehmen die Möglichkeit eröffnet werden 
müsste, im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung (§§ 157, 
133 BGB) diese unwirksame Preisänderungsregelung durch eine 
andere Regelung zu ersetzen. Zwar kann eine Preisänderungs-
klausel mit Wirkung für die Zukunft nichtig werden, wenn 

Wege der öffentlichen Bekanntmachung zu ändern (OLG 
Düsseldorf, Urt. v. 7. 2. 2018 – I-27 U 2/17, CuR 2018, 108 [111]). 
Die Preisänderung durch öffentliche Bekanntmachung bezieht 
sich in diesem Kontext möglicherweise nur auf gekündigte 
Verträge. Sollte dies anders zu verstehen sein, hat das OLG 
Düsseldorf seine Rechtsauffassung jedenfalls nicht näher be-
gründet. Es kam dort auf die Zulässigkeit der Preisänderung 
im Ergebnis auch nicht an, weil das OLG Düsseldorf von ei-
ner konkludenten Vertragsänderung durch widerspruchslose 
Entgegennahme der Abrechnungen ausging.

Eine andere Beurteilung ergibt sich auch nicht daraus, dass im 
Bereich der Strom- und Gasversorgung mit § 4 Abs. 2 AVBEltV 
a. F. und § 4 Abs. 2 AVBGasV a. F. Vorschriften bestanden, die 
inhaltlich § 4 Abs. 2 AVBFernwärmeV entsprechen und bis zur 
Entscheidung des Europäischen Gerichthofs vom 23. 10. 2014 
(NJW 2015, 849  [„Schulz und Egbringhoff“]) in der Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs als Grundlage für ein einsei-
tiges Preisänderungsrecht des Versorgers angesehen wurden 
(vgl. hierzu BGH, Urt. v. 28. 10. 2015 – VIII ZR 13/12; MDR 
2015, 1350 m. w. N.). Wenn der VIII. Zivilsenat des Bundes-
gerichtshofs ungeachtet dieser von ihm selbst früher vertretenen 
Auffassung in der Entscheidung vom 19. 7. 2017 (VIII ZR 268/15, 
NJW-RR 2017, 2000 = CuR 2017, 58) eine Befugnis des Fern-
wärmeversorgers zur einseitigen Änderung von Preisänderungs-
klauseln verneint hat, kann dies nur dahin verstanden werden, 
dass er die früheren Grundsätze zur Strom- und Gasversorgung 
jedenfalls für Änderungen von Preisänderungsregelungen im 
Bereich der Fernwärmversorgung nicht für anwendbar hält.

Eine abweichende Auslegung von § 4 Abs. 2 AVBFernwärmeV 
ist auch nicht im Hinblick auf die Interessenlage der Beklagte 
unabweisbar geboten. Insbesondere kann sich die Beklagte in 
diesem Zusammenhang nicht mit Erfolg darauf berufen, bei 
einer Änderungskündigung unter Umständen mehrere Jahre 
bis zum Ablauf der Kündigungsfrist warten zu müssen. Die Be-
klagte ist nicht daran gehindert, überschaubare Kündigungs-
fristen zu vereinbaren. Nach § 32 AVBFernwärmeV beträgt 
die Laufzeit von Versorgungsverträgen „höchstens“ 10 Jahre. 
Danach verlängert sich der Vertrag jeweils stillschweigend um 
5 Jahre. Der 5-Jahresrhythmus erscheint nicht unzumutbar. Mit 
der vereinbarten Preisänderungsklausel kann Änderungen der 
Kostenstruktur hinreichend begegnet werden. Soweit tiefgrei-
fende Veränderungen der Kostenstruktur eintreten, wie etwa 
die Umstellung der Wärmeerzeugungsanlagen auf einen anderen 
Brennstoff (z.B. von Heizöl auf Erdgas), kann es zwar erforder-
lich sein, in der Preisänderungsklausel den Anpassungsfaktor 
für den Brennstoffpreis umzustellen, z. B. auf den Erdgasindex 
des Statistischen Bundesamts. Derartige Veränderungen treten 
jedoch üblicherweise nicht kurzfristig und überraschend ein. In 
solchen Fällen muss rechtzeitig eine Änderungskündigung aus-
gesprochen werden. Die Beklagte, der die Vorteile einer lang-
fristigen Bindung zugutekommen, muss jedenfalls grundsätzlich 
auch die sich daraus ergebenden Nachteile in Kauf nehmen.

Sollte wegen besonderer Umstände gleichwohl eine kurzfristige, 
durch eine ordentliche Änderungskündigung nicht umzuset-
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Danach hat der Klageantrag gemäß dem Tenor zu 1 b) Erfolg, 
da die allgemeinen Voraussetzungen für einen Berichtigungs-
anspruch erfüllt sind. Das Schreiben gemäß Anlage K 2 hat 
zu einem fortdauernden Störungszustand geführt, weil die 
Adressaten noch immer der unzutreffenden Meinung sind, die 
einseitige Änderung der vereinbarten Preisänderungsklausel 
durch Beklagte sei wirksam. Ein Berichtigungsschreiben mit 
dem verlangten Inhalt ist geeignet, diese Fehlvorstellung zu 
beseitigen. Es ist auch weder von der Beklagten dargetan noch 
sonst ersichtlich, dass der Beklagten ein solches Schreiben nicht 
zumutbar ist.

4. 	 Die von der Beklagten erhobene Verjährungseinrede greift 
nicht durch. Der Kläger hat mit der Behauptung, ihm sei das 
Anschreiben gemäß Anlage K 1 vom 21. 9. 2015 am 12. 5. 2016 
übersandt worden, der ihn treffenden sekundären Darlegungs-
last genügt. Anhaltspunkte für eine frühere Kenntnisnahme 
hat die Beklagte nicht vorgetragen. Damit hat die am 26. 9. 2016 
zugestellte Klage die Verjährungsfrist des § 11 UWG rechtzeitig 
unterbrochen.

5. 	 Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO, die 
Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf §§ 708 
Nr. 10, 711 ZPO.

Die Revision war gemäß § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO zuzulassen. 
Die Frage, ob ein Fernwärmeversorgungsunternehmen zur 
einseitigen Änderung einer Preisänderungsregelung befugt ist, 
kann sich in einer Vielzahl künftiger Fälle stellen, und erscheint 
höchstrichterlich noch nicht abschließend geklärt.

Anmerkung:

1.	 Beklagter der ersten Instanz war ein Energieversorger aus 
Hessen, der seine Kunden unter anderem mit Fernwärme belie-
fert. Im September 2015 teilte er seinen Kunden per Rundschrei-
ben mit, dass er zum 1. 10. desselben Jahres das Preissystem und 
die Preisanpassungsklausel für seine Wärmelieferungsverträge 
ändern werde, und zwar durch öffentliche Bekanntmachung. 
Beabsichtigt war eine Änderung des Grund- und des Arbeits-
preises, auch die verwendeten Faktoren sollten anders gewichtet 
werden.

Hiergegen wandte sich der Bundesverband der Verbraucher-
zentralen und machte wettbewerbsrechtliche Unterlassungs- und 
Beseitigungsansprüche geltend. Der Verband war der Meinung, 
dass diese einseitige Änderung des Preissystems und der Preis-
anpassung durch das Fernwärmeunternehmen unwirksam sei. 
Die Mitteilung über eine solche Preisänderung führe die Ver-
braucher in die Irre, wodurch gegen § 5 Abs. 1 Nr. 7 UWG 
verstoßen werde. 

2.	 In der ersten Instanz folgte das LG Darmstadt der Auffassung 
des Klägers und kam zu dem Ergebnis, dass die Änderung des 
Preissystems und der Preisanpassungsklausel in der vorgenom-
menen Form nicht zulässig sei. 

sich zu einem späteren Zeitpunkt Umstände einstellen, die zu 
einer Änderung der Kosten- und/oder Marktverhältnisse führen 
und nach denen die von § 24 Abs. 3 Satz 1 AVBFernwärmeV 
geforderte Kosten- und Marktorientierung der vom Wärme-
versorger geforderten Preise fortan nicht mehr gewahrt ist (BGH, 
Urt. v. 25. 6. 2014 – VIII ZR 344/13, NJW 2014, 3016 [Rdnr. 31 
bis 33] = CuR 2014, 126 [131]). Es ist jedoch nicht ersichtlich, 
dass vorliegend derartige Veränderungen gegeben waren. Die 
Beklagte hat auch im Schreiben gemäß Anlage K 1 die Ände-
rung der Preisänderungsregelung nicht damit begründet, dass 
die bisherige Preisänderungsregelung unwirksam sei.

c)	 Die durch das Schreiben gemäß Anlage K 1 bei den Strom-
kunden hervorgerufene Fehlvorstellung über die Berechtigung 
der einseitig vorgenommenen Änderung der Preisänderungs-
regelung ist geeignet, die geschäftliche Entscheidung des Ver-
brauchers zu beeinflussen. Denn sie kann den Stromkunden 
veranlassen, Preisänderungen, die auf der Grundlage der neuen 
Preisänderungsregelung vorgenommen werden, hinzunehmen, 
obwohl diese Preisänderungen mangels Wirksamkeit der neuen 
Preisänderungsregelung nicht gerechtfertigt sind. Auch in der 
Nichtausübung eines vertraglichen Rechts liegt eine (nachver-
tragliche) geschäftliche Entscheidung (§ 2 Abs. 1 Nr. 9 UWG), 
die durch die hervorgerufene Fehlvorstellung beeinflusst wird 
(vgl. auch Senat, Urt. v. 19. 10. 2017 – 6 U 110/17, WRP 2018, 
108 [Rdnr. 14] – Servicewelt).

Dabei kommt es für die lauterkeitsrechtliche Beurteilung nicht 
darauf an, ob und in welchem Umfang die erstmalige Preis-
änderung, die die Beklagte zeitgleich mit der Änderung der 
Preisänderungsregelung vorgenommen hat, zu einer Mehr-
belastung ihrer Kunden geführt hat. Zum einen reicht es für 
eine relevante Irreführung bereits aus, wenn – was auch die 
Beklagte nicht in Abrede stellt – die Preisänderung auch nur 
bei einem geringen Teil der angeschriebenen Kunden zu einer 
Preiserhöhung geführt hat. Zum andern kann die geänderte 
Preisänderungsregelung auch Grundlage für künftige Preis-
änderungen sein, bei denen es zu einer höheren Kostenlast für 
die Kunden kommt.

3.	 Dem Kläger steht gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 UWG auch der 
mit dem Tenor zu 1 b) zuerkannte Beseitigungsanspruch, ge-
richtet auf die Versendung eines Berichtigungsschreibens der 
Beklagten an ihre Kunden mit dem aus dem Tenor ersichtlichen 
Inhalt, zu.

Wie der Bundesgerichtshof entschieden hat (BGH, Urt. v. 14. 12. 
2017 – I ZR 184/15, GRUR 2018, 423 [Rdnr. 51] – „Klausel
ersetzung“), steht auch einem Verbraucherschutzverband als 
Anspruchsberechtigter gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 3 UWG grund-
sätzlich ein Beseitigungsanspruch aus § 8 Abs. 1 Satz 1 UWG 
zu, der – soweit die allgemeinen Voraussetzungen für einen 
solchen Anspruch erfüllt sind – auch auf die Beseitigung der 
hervorgerufenen Irreführung bei den betroffenen Kunden ge-
richtet sein kann. Dem steht insbesondere nicht entgegen, dass 
der Verband selbst durch das beanstandete unlautere Verhalten 
nicht beeinträchtigt wird.
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Für die Auffassung, dass die öffentliche Bekanntmachung nur 
eine „weitere“ Voraussetzung für das Wirksamwerden von 
Änderungen des Preissystems und der Preisanpassungsklausel 
sein soll, zieht das Gericht u. a. den Wortlaut des § 4 Abs. 2 
AVBFernwärmeV und die Begründung des Regierungsent-
wurfes zu dieser Vorschrift heran. Die Begründung sieht vor, 
dass Preisanpassungen sich über Preisanpassungsklauseln voll-
ziehen könnten. Darauf, dass in dieser Formulierung jedoch mit-
schwingt, dass andere Anpassungsmöglichkeiten auch bestehen 
sollen (vgl. hierzu Wollschläger, in: Danner/Theobald, Kom-
mentar zum Energierecht, 99. EL [Stand: 09/2018], § 4 AVB-
FernwärmeV, Rdnr. 5), geht das Gericht nicht weiter ein. Es 
legt auch nicht dar, welchen Zweck eine öffentliche Bekannt-
machung der Änderungen neben den – laut Gericht für die Wirk-
samkeit der Änderungen erforderlichen – übereinstimmenden 
Erklärungen der Vertragspartner haben könnte.   

Etwas kurz gegriffen erscheint auch der Verweis des Gerichts auf 
die Möglichkeit für Versorgungsunternehmen, kürzere Lauf-
zeiten für Wärmelieferungsverträge zu vereinbaren. Nicht um-
sonst weicht die AVBFernwärmeV in diesem Punkt von den 
üblicherweise in Allgemeinen Geschäftsbedingungen zuläs-
sigen deutlich kürzeren maximalen Vertragslaufzeiten ab und 
erkennt eine Höchstlaufzeit von bis zu zehn Jahren und Ver-
längerungen um jeweils fünf Jahre an.  Diese langfristige Bin-
dung ist erforderlich, um die erheblichen Investitionskosten, 
die für die Errichtung eines Wärmenetzes aufgewendet wer-
den, zu amortisieren. Zugunsten der Verbraucher führt diese 
Planungssicherheit im Ergebnis auch zu besseren Preisen.

5.	 Auf den ersten Blick mag die Entscheidung des OLG Frank-
furt verbraucherfreundlich wirken. Letztlich schafft sie jedoch 
für die Versorgungsunternehmen, die eine Umstellung ihres 
Preissystems beabsichtigen, nicht nur einen erhöhten bürokra-
tischen Aufwand, sondern auch erhebliche Planungsunsicher-
heit. Dies gereicht auch den Wärmekunden zum Nachteil, da 
die Rückstellungen und Kosten, die bei Versorgungsunter-
nehmen hierdurch entstehen, im Ergebnis auf die Verbraucher 
umgewälzt werden.  

Preisänderungsklauseln und die Möglichkeit der Änderung 
derselben müssen – auch hier sind die Ausführungen des Ge-
richts wenig überzeugend – nebeneinander bestehen können, 
denn sie betreffen unterschiedliche Sachverhalte.

Nicht alle Preisänderungen können über eine mit Vertrags-
schluss festgesetzte Preisänderungsklausel abgedeckt werden, 
die aber natürlich – im Interesse einer besseren Vorhersehbar-
keit für die Kunden – der Grundsatz sein sollte. Eine Änderung 
des Preissystems und der Preisänderungsklausel ist etwa dann 
notwendig, wenn ein Wärmelieferer seine Wärmeerzeugung 
umstellt, z. B., mit Blick auf die Einhaltung der Klimaschutz-
ziele Deutschlands, von einer Kohlebefeuerung auf fossilfreie 
Energieträger oder Erdgas. 

Kann eine Preisanpassungsklausel in solchen Fällen nicht ab-
geändert werden, führt dies dazu, dass sie unwirksam wird. Zu 

Hierbei berief sich das Gericht auf § 24 Abs. 4 AVBFernwärmeV 
und bemängelte die Art und Weise, in der die Veränderungen 
den Kunden dargelegt wurden. Es fehle an konkreten und 
transparenten Angaben darüber, wie sich die Kostenstruktur 
des Fernwärmeversorgers verändert habe. Im Übrigen könne 
ein durchschnittlicher Kunde die dargelegten Formeln kaum 
nachvollziehen.

3. 	 Das OLG Frankfurt am Main bestätigte die Entscheidung 
der ersten Instanz. Dabei stützte es sich jedoch – abweichend 
vom LG Darmstadt – primär auf § 4 Abs. 2 AVBFernwärmeV. 
Es entschied damit also nicht nur über das „Wie“, sondern über 
das „Ob“ der einseitigen Änderung von Preisklauseln in Wärme-
lieferungsverträgen: Nach Auffassung des OLG Frankfurt soll 
ein Fernwärmeversorger schon gar nicht das Recht haben, sein 
Preissystem und seine Preisänderungsklausel einseitig – durch 
öffentliche Bekanntmachung – zu ändern. 

§ 4 Abs. 2 AVBFernwärmeV sieht vor, dass Änderungen der 
Allgemeinen Versorgungsbedingungen erst nach öffentlicher 
Bekanntgabe wirksam werden. Nach Ansicht des OLG Frankfurt  
am Main regelt diese Vorschrift jedoch nicht die materiellen 
Voraussetzungen der Wirksamkeit von Änderungen der Versor-
gungsbedingungen. Vielmehr stelle diese Vorschrift eine wei-
tere formelle Voraussetzung für das Wirksamwerden solcher 
Änderungen dar. 

Diese Auffassung begründet das Gericht im Wesentlichen wie 
folgt: Wäre ein Fernwärmeversorgungsunternehmen zur einsei-
tigen Preisänderung befugt, bedürfte es gar keiner Vereinbarung 
von Preisänderungsklauseln, die § 24 Abs. 4 AVBFernwärmeV 
jedoch vorsehe. Der Begründung des Regierungsentwurfs zur 
AVBFernwärmeV könne auch nicht entnommen werden, dass 
es ‚eindeutig‘ der Wille des Verordnungsgebers gewesen sei, 
einseitige Änderungen zuzulassen. Man könne sich zudem 
nicht auf die inhaltlich gleichlautenden Vorschriften beru-
fen, die für die Strom- und Gasversorgung galten und die den 
Versorgern anerkanntermaßen ein einseitiges Änderungsrecht 
gewährten, denn der BGH halte diese Grundsätze im Bereich 
der Fernwärme für nicht anwendbar. 

Im Übrigen sei es einem Fernwärmeversorger unbenommen, 
Wärmelieferungsverträge mit kürzeren Laufzeiten als die in 
der AVBFernwärmeV höchstens vorgesehenen zehn Jahre zu 
vereinbaren. Dann seien die vereinbarten Preisänderungsklau-
seln aber auch ausreichend, um den üblichen Änderungen in 
der Kostenstruktur zu begegnen. Bei tiefgreifenderen Ände-
rungen hingegen, die in der Regel vorhersehbar seien, seien 
Änderungskündigungen zumutbar. 

4.	 Das Urteil des OLG Frankfurt ist für Fernwärmeversorger 
dann bedeutsam, wenn sie beabsichtigen, ihr Preissystem bzw. 
die Ausgestaltung ihrer Preisanpassungsklausel zu verändern. Die 
gängige Praxis der Fernwärmeunternehmen, den Kunden sol-
che Veränderungen in einem Schreiben mitzuteilen, soll hierfür 
nicht ausreichen. Dabei sind die Gründe, die das Gericht für 
seine Entscheidung anführt, nicht vollständig überzeugend. 
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BGB §§ 241, 259, 280, 282

1.	 Mit dem Einwand, in den Betriebskostenabrech-
nungen bzw. den Heizkostenabrechnungen seien die 
tatsächlich verbrauchte Gasmenge und der Gaspreis 
nicht angegeben, lässt sich die formelle Unwirksamkeit 
der Abrechnungen nicht begründen. Ebenso wie beim 
Bezug von Fernwärme bedarf es bei der Versorgung des 
Mietobjekts mittels Wärmecontracting für die formelle 
Wirksamkeit der Abrechnung nicht der Angabe der 
vom Wärmelieferanten bezogenen Gasmenge und schon 
gar nicht des von dem Wärmecontractor seinem Gas-
lieferanten gezahlten Gaspreises. 

2.	 Die Entscheidung als solche, die Mieträumlichkeiten 
nicht mittels selbst betriebener Zentralheizung oder 
Fernwärme, sondern im Wege des Wärmecontractings 
mit Nahwärme zu versorgen, stellt keinen Verstoß gegen 
das Wirtschaftlichkeitsgebot dar.

(Leitsätze der Schriftleitung)

OLG Brandenburg, Urt. v. 29. 8. 2018 – 4 U 106/15
Vorinstanz: LG Cottbus, Urt. v. 9. 6. 2015 – 4 O 174/08

Zum Sachverhalt:

I.	 Die Klägerin macht als neue Zwangsverwalterin für ein 
seit Januar 2001 zwangsverwaltetes Grundstück Betriebs-
kostennachzahlungsforderungen für die Jahre 2006 bis 2010 
in Höhe von insgesamt 176.295,76 EUR (für 2006: 27.940,19 
EUR, für 2007: 30.280,59 EUR, für 2008: 33.496,06 EUR, für 
2009: 38.029,26 EUR und für 2010: 46.549,66 EUR) nebst 
Zinsen geltend.

Das beklagte Land ist Mieter von Räumlichkeiten des seinerzeit 
im Eigentum der P. AG stehenden Objekts; die vom Beklag-
ten in Haus 1 (mit 1 a) und Haus 2 (mit 2 a) gemieteten Flächen 
betragen 4.272 qm. Hiervon werden 2.389 qm von der Hei-
zungsanlage in Haus 1 und 2 (Heizzentrale I) versorgt, die auch 
weitere, nicht vom beklagten Land gemietete Gebäudeflächen 
in den Häusern 1 und 2, insgesamt eine beheizbare Fläche von 
4.051,87 qm, mit Wärme versorgt. Nur ein Teil der Mietbereiche 
des beklagten Landes in diesen Häusern sind mit Wärmezählern, 
die übrigen Bereiche mit Heizkostenverteilern ausgestattet. Die 
Heizzentrale II versorgt die restlichen 1.883 qm der vom be-
klagten Land angemieteten Gebäudeflächen und das – nicht 
vom Beklagten angemietete – Haus 3. Die Wärmelieferung 
erfolgte ursprünglich auf Grundlage von mit der A. GmbH ge-
schlossenen Wärmelieferungsverträgen vom 11. 10. 1993 (Heiz-
zentrale I) und vom 9. 12. 1996 / 23. 1. 1997 (Heizzentrale II); 
aufgrund einer vom vormaligen Zwangsverwalter veranlassten 
Überprüfung der Verträge, der Wirtschaftlichkeit und des 
Sanierungsbedarfs der Anlagen durch den Dipl.-Ing. S. wurden 
diese durch die Wärmelieferungsverträge vom 12. 4. / 28. 4. 2002 
ersetzt und später mehrfach geändert.

der Frage, ob die unwirksame Klausel dann im Wege der er-
gänzenden Vertragsauslegung gemäß §§ 133, 157 BGB durch 
eine andere Regelung ersetzt werden kann, nimmt das Gericht 
nicht eindeutig Stellung. Fest steht aber, dass eine solche Vor-
gehensweise jedenfalls mit größerer Unsicherheit – auch zulasten 
der Kunden – einherginge.

6.	 Verbraucher haben bei einer einseitigen Änderung des 
Preissystems auch nicht zu befürchten, dass ihnen unverhältnis-
mäßige Preiserhöhungen aufgebürdet werden könnten. 

Jede Änderung einer Preisanpassungsklausel muss sich an § 24 
Abs. 4 AVBFernwärmeV messen lassen. An die Ausgestaltung 
von Preisanpassungsklauseln stellt die Rechtsprechung, insbeson-
dere nach den BGH-Urteilen aus dem Jahr 2011, hohe Anforde-
rungen, die kontinuierlich weiterentwickelt und konkretisiert 
werden. 

Hinzu kommt die Billigkeitsprüfung des § 315 BGB, der ein-
seitige Vertragsänderungen unterworfen sind, und die ebenfalls 
den Interessen der Wärmekunden Rechnung trägt. 

7.	 Das OLG Frankfurt hat die Revision seiner Entscheidung 
zum BGH zugelassen. Bis zu einer höchstrichterlichen Ent-
scheidung sollten betroffene Fernwärmeversorger prüfen, wie 
mit der aktuellen Rechtslage umzugehen ist. Die Aufnahme 
einer Regelung in die Allgemeinen Versorgungsbedingungen, 
wonach einseitige Änderungen der Preisanpassungsklausel zu-
lässig sind, dürfte unter AGB-Gesichtspunkten kritisch sein. 
Letztlich wird das Risiko einer Unzulässigkeit von entspre-
chenden Änderungen im Preissystem und von Änderungskün-
digungen nur mit entsprechenden Rückstellungen abgefedert 
werden können. 

Rechtsanwältin Catharina Post, LL.M.
Brahms Groos & Kollegen, Berlin


